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NOTIZEN [VOM VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ZURLAUBEN, UEBER
DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE - V AUSG.
LU - IN LUZERN]

"- Entlibuooher [=Amt Entlebuoh :]
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begerend nachmalen den Hochwaldt brieff mit 13 siglen wider haben oder so

das nit müglich , sölle fürsorg beschächen damit Jns Künfftig höcher mit

Zins und anderem nit gesteigert werde.

Nota . Hilfft nüt was man sagt , sonders die Ueberylung und Ungedult ist ver¬

banden : misthruwen und argwöhn har fliessende von hörensagen , Klöhnen , Volkhs-

bschikhen , Baslerstukhen fuhoren und anders mehr.

Willisauer [=Stadt und Amt Willisau ] :

Jndenkh wye sy Clagt und fräfenlich gredt Schult [ heiss von Willisau , Mel¬

chior ] Schumacher  habe Jnen [vor 1644 ] das Kellerbuoch genomen.

Jtem syen Jnen auch andere brieff entzogen worden und handts hernach Bin¬

der Jnen selbs funden als nämlich ein Libell , darinn 3 alte brieff vidi-

miert . Und dan das Kellerbuch wye sy es nambsendt , daran aber nüt gelägen.

Warmispacher [=Warmisbach ] waldt 1574.

Undt ein Rechtspruch 1579 Jar wegen holtzhauws zwüschendt den Bürgern zuo

willisauw und den ussem höfen.

Jtem die befryung etlicher Sachen der Mezg , Thuochlauben , Zohl , Standtgeldt,

Jarmärckt , Umbgeldts , Appellation 1589.

Nota staht Jn selbigem brieff 8 ss umbgeldt undt Neüw 5 bz.

[Amt] Ruswyl [ : ]

Nota die Ordnung vor 6 Jaren gemacht , muos man haben.

Jnskünftige die äblosung der mehrtheil zefriden . . . .

Uffrichtung der Kauffbrieffen Jn ein gwüssen tax richten , und nur ein beyl-

brieff anfangs des Kauffs gemacht werden . Von den geschwomen Schryben und

gesiglet werden , khein wytteren brieff oder quitantz uff gerichtet.

WerbgeIdts.

Die Meisterschafften Jn Statt und Landt sollendt hierüber verhört werden.

Das Jagen underscheiden.

Reysgeldt L [andvogt und derzeitiger Luzemer Ratsherr , Niklaus ] Schwyt-

z e r [ v o n B u o n a s ] [- dieser war von 1637 - 1639 und 1645 - 1647 Land¬

vogt im Amt Ruswil ] versprochen guot darumb zesyn 470 gl . - Laugnet.

Anstath der [Amts ] gmeinden mögen die geschwomen uff den fahl mit erlaubt-

nus des Landtvogts zesamenträten , Jre dag hernach der Oberkheit fürtragen.

Vertigung der Käuffen vorm Ambtsgricht beschächen , syen darby von allen 6

Khilchhöri Ruswyl , Wangen [=Grosswangen ] , Butisholz , Menznauw , Geiss , Wol-

husen , ist von Jedem dorff ein Richter darby.

Nüwes gricht zue Wangen abstellen , Jst von 1000 gl . 2 gl.

Ruswyler [ : ]
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- Die FündeIkhindt der Oberkheit gehörig 3 wirdt ein erlüterung erfordert

oder Vorbehalt.

- Die Zohl besser erlüteren und Specificieren.

- Zuo Reiden ist ein Nüwer Zohl.

- Der Früchten Verkhauff by hüsem.

- Beylbrieff oder usgeschniten Zedel umb 4 bz . durch Jren schryber uffrich-

ten 3 und wytters nüt verschriben lassen . Umb die Kauff.

Vergangne Sachen und zalte buossen wider zefordern sindt der mehrtheil nit

der meinung 3 aber etliche woll.

- Jst Jnen glyche erinnerung als andern geöfnet worden . Und die überplibende

Articul mit Lucem zu verglychen , oder durch unsem Spruch zu erörtem }

sindt einmal vemüegt abgescheiden.

- Hans Duler [=D u l a ] von Pfaffenschwandt clagt sich eines brieffs 3 be¬

trifft den Spital zuo Lucem.

- Jnzüg und Abzug sindt unglych 3 Jedoch nothwendig besser zu erlutem.

- Khilchgnossen von Wolhusen pitend umb etwas stür an Jre NüWen Khilchenbau.

- Von wegen das die Oberkheit 800 gl . von eines verstorben unehelichen Mans

hinderlassen guet bezogen haben 3 der doch 1600 gl . der Khilchen vermacht

hate.

- Hans Jm Hooff [=1 m h o f ?J by Oberkhilch 1200 gl . von J [unke ] r [Johann

Thüring ?] G ö l d [ l ] i n [ v o n Tiefenau [von Luzern ] entlehnt Jn

2 mahlen - An Früchten 3 Ross : Wyn - Jst erst ein Jahr . . . .

- Das Eychambt haltet yn das dorff Eych , Oberkhilch 3 Schenkhen [=Schenkon] 3

Zopffenberg [=Zopfenberg] 3 Nothwyl und Ey [=Ei ] , undt etliche zuogwandte

Hooff . Jst diser Zyt Jn St . Michels Ambt gehörig 3 das Vogt Gricht wurdt

zuo Oberkhilch gehalten.

- Die usem Eychambt wärendt zefriden mit 20 ss und 5 ss schryber und sigel-

geldt bis an 4000 gl . und darunder von den Käuffen.

Umbgeldt.

- Reysgeldt vor 20 Jahren 310 gl . genomen.

- Zuo Nothwyl ist dag das uff unser Fr [auen ] tag auch ein Mäss da war.

- Jn für - oder uffkhauff der fruchten ein erluterung machen.

- Abzug von einem Ambt oder Landtvogty Jn die andere.

- Hand sich clagt das man Jnen das Kom nit abnemen wellen 3 wan schon mit

Pflegel und Wannen gerüstet.

- Clag ist das die Poten ettwan eines tags 10 gl . oder mehr Zelohn machen

khönen . Nötig ist ein Ordnung.



Vogt Rechnungen.

- Vor 16 Jaren Fahls halber beschwörend sich der 100 gl . Vermeinend Jres

theils nit darinn begriffen 3 begärend brieff und sigel von denen von [Stift

Bero - JMünster , tröffe Jnen Jarlich 25 gl . 31 ss . "

1 ) Die erste Kirche von Wolhusen wurde laut KDM Luzern IV 495 "um 1652 " ge¬
baut.
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